










































dungsgesetz novellieren. Dabei wer­
den folgende Grundsätze beachtet 
werden : Einrichtungen der Erwach­
senen- und Weiterbildung in öffent­
licher oder freier Trägerschaft wer­
den in ihren Arbeitsmöglichkeiten 
und hinsichtlich der ihnen gewähr­
ten Hilfen grundsätzlich chancen­
gleich behandelt. 

Für hauptamtlich tätige Kräfte der 
Erwachsenenbildung wird den Kom­
munen und den freien Trägern eine 
gleiche Bezuschussung der Perso­
nalkosten gewährt. 

Bezüglich der übrigen Kosten wer­
den an alle Träger ebenfalls glei­
che Zuschüsse gezahlt. 

Die Kooperat ion aller Träger und 
Einrichtungen auf örtlicher, regiona­
ler und Landesebene wird gesetz­
lich bindend vorgesehen. Die Lan­
desorganisationen sind ihren Auf­
gaben entsprechend zu fördern. 

Die CDU tritt einer totalen Verschu­
lung und politischen Ideologisierung 
der Erwachsenen- und Weiterbildung 
entschieden entgegen. 

Hochschule in Staat 
und Gesellschaft 
(159) Die CDU wird dafür sorgen, 
daß die Hochschulen unseres Lan­
des ihre eigentlichen Aufgaben wie­
der voll erfüllen können. Die CDU 
wird die Freiheit von Forschung, 
Lehre und Studium und den Wis­
senschaftspluralismus an den Hoch­
schulen in Nordrhein-Westfalen si­
cherstellen . 

Die Aufgaben der Hochschulen sind 
vor allem 

die wissenschaftliche Ausbildung 
auf berufliche Tätigkeiten und 
Berufsbilder hin, 

- die Fortentwicklung der Wissen-

40 

schatten durch Forschung und 
Heranbildung wissenschaftlich 
qualifizierten Nachwuchses, 

ein Angebot für junge Menschen, 
die selbständig denkende und 
handelnde Staatsbürger werden. 

(160) Das Hochschulsystem kann 
- schon mit Rücksicht auf andere 
Aufgaben im Bildungsbereich und 
auf den Bedarf von Akademikern -
nicht unbeschränkt erweitert wer­
den. In vielen Fächern haben mehr 
junge Menschen den Wunsch zu 
studieren, als Studienplätze vorhan­
den sind. Die CDU wird die Frage 
der Vergabe knapper und teurer Stu­
dienplätze nach Fähigkeit und Lei­
stung der Bewerber entscheiden. Sie 
wird dafür sorgen , daß Beratung 
und Leistungsauswahl auf der 
Grundlage von Chancengerechtig­
keit möglichst früh in der Schule 
erfolgen. 

Eine CDU-Landesregierung wird eine 
Verbesserung des Zulassungsver­
fahrens im Rahmen einer bundes­
einheitlichen Regelung vor allem 
dort anstreben, wo der Wechselbe­
zug zwischen Abiturnoten , gewähl­
tem Studiengang und Studienerfolg 
gering ist. 

(161) Unabhängig von der Notwen­
digkeit, an den Hochschulen wis­
senschaftlich qualifizierte Berufsaus­
bildung zu vermitteln, wird die CDU 
die Berufsausbildung außerhalb der 
Hochschule nicht in den Hintergrund 
treten lassen, weil sie für die Mehr­
zahl der jungen Bürger bestimmend 
ist. Berufliche Bildung und außer­
schulische Ausbildung werden in 
ihrem Inhalt und somit in ihrem 
sozialen Ansehen attraktiver gestal­
tet. 

Die CDU wird neben der Reform 

der beruflichen Bildung auch neue 
Ausbildungsmöglichkeiten für Ab­
iturienten außerhalb der Hochschule 
erschließen, die sich durch eine enge 
Verbindung von Theorie und Praxis 
auszeichnen. 

(162) Die CDU wird sich verstärkt 
um eine Durchlässigkeit der Berufs­

strukturen bemühen, um den Absol­
venten der Ausbildungsgänge, die 
sich außerhalb der Hochschule voll­
ziehen, angemessene Aufstiegschan­
cen zu sichern. Dabei mißt eine 
CDU-Landesregierung Neuregelun­
gen im öffentlichen Dienst eine Leit­
funktion bei. 

Eine Hochschulpolitik, die die be­
rufliche Bildung abwertet, lehnt die 
CDU als lebensfremd und unsozial 
ab. 

(163) Studieren ist heute in weiten 
Bereichen Berufsausbildung auf wis­
senschaftlicher Grundlage. Die CDU 
wird dafür sorgen, daß diesem Ziel 
Studieninhalte, Methoden und Or­
ganisation des Studiums entspre­
chen . Sie sieht in dieser Reform 
der Studiengänge einen wesentli­
chen Ansatz für die inhaltliche Re­
form des Hochschulbereichs. 

Eine CDU-Landesregierung wird im 
Zusammenwirken mit den Organen 
der Hochschule die notwendigen 
Rahmenordnungen zur Reform der 
Studien- und Prüfungsordnung in­
nerhalb der nächsten Legislaturpe­
riode des Landtages erarbeiten. 

Die CDU tritt für eine Straffung des 
Studiums und der Studienzeit ein. 
Sie befürwortet die Einführung einer 
Regelstudienzeit. Diese darf jedoch 
nicht pauschal festgelegt werden , 
sondern sie ist fachspezifisch auf 
die jeweiligen Studieninhalte abzu­
stimmen. 

(164) Dafür geeignete Studienfä­
cher sollen in Verbindung mit be­
stehenden Hochschulen als Fern­
studiengänge entwickelt werden. Sie 
sollen vor allem auch für jene Fä­
cher eingerichtet werden , für die auf 
absehbare Zeit Studienplatzknapp­
heit herrscht. Insbesondere das Kon­
taktstudium sowie ergänzende und 
begleitende Studien werden auf die­
se Weise gefördert. Ein Medienver­
bund muß jedoch von vornherein 
bundesweit angelegt sein . Die CDU 
wird daher den zwischen den Bun­
desländern vereinbarten Versuch ei­
nes Fernstudiums im Medienver­
bund auf Landesebene besonders 
fördern . 

(165) Die CDU wird dafür eintre­
ten, daß die verschiedenen Aufga­
ben der Hochschultypen in einem 
gegliederten, differenzierten Hoch­
schulsystem gelöst werden , in dem 
jede Einrichtung (wissenschaftliche 
Hochschule, Fachhochschule) eine 
festumrissene Aufgabenstellung hat. 
Die CDU wird deshalb durch Ände­
rung des Gesamthochschulentwick­
lungsgesetzes die Überführung wei­
terer Hochschulen des Landes in 
integrierte Gesamthochschulen aus­
schließen. Die notwendige Zusam­
menarbeit der Hochschulen im regio­
nalen Verbund wird bei weitgehen­
der Wahrung ihrer Eigenständigkeit 
sichergestellt. 

Die großen Hochschulen des Landes 
sind für lehrende und lernende 
unpersönlich geworden. Die CDU 
wird große Hochschulen bei gemein­
samer Verwaltung in kleinere, über­
schaubare Einheiten aufgliedern. Die 
CDU strebt eine regional ausgewo­
gene Hochschulstruktur an. Die Er­
kenntnisse der Neustrukturierung 
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ausländischer Universitäten werden 
dabei berücksichtigt. 

(166) Die Hochschulen sind sich 
selbst verwaltende Einrichtungen 
des Staates. Gerade der demokra­
tisch verfaßte Staat hat das Recht 
und die Pflicht, darüber zu wachen , 
daß die Hochschulen die ihnen über­
tragenen Aufgaben voll erfüllen. Er 
wird daher unter Führung der CDU 
nicht dulden , daß Mitglieder und 
Gruppen der Hochschulen die Er­
füllung dieser Aufgaben verhindern . 
Rechtsbrüche an Hochschulen müs­
sen geahndet werden . Die CDU 
lehnt eine falsch verstandene De­
mokratisierung der Hochschulen 
durch pauschale Übernahme von 
Verfahrensregeln ab, die für poli­
tische Entscheidungen in parlamen­
tarischen Organen des Staates sinn­
voll sind. Maßgebend müssen vor 
allem die Prinzipien der Freiheit der 
Wissenschaft und die Funktionsfä­
higkeit der Hochschule sein . 

Die CDU bejaht die Mitbestimmung 
aller Gruppen in der Hochschule. 
Sie wird dabei den Kriterien der 
Funktionsfähigkeit, der Wissen­
schaftsfreiheit, des Sachverstandes 
und der Betroffenheit Rechnung tra­
gen. Sie sichert gesetzlich den nach 
dem Hochschulurteil des Bundes­
verfassungsgerichts notwendigen 
entscheidenden Einfluß der Hoch­
schullehrer, die aufgrund ihrer Vor­
bildung, Auswahl , Aufgabenstellung 
und Bindung an die Hochschule Ver­
antwortung tragen und zur Verant­
wortung gezogen werden können. 

Eine CDU-Landesregierung wird die 
studentische Selbstverwaltung ent­
sprechend dem von der CDU-Land­
tagsfraktion vorgelegten Gesetzent­
wurf über die verfaßte Studenten­
schaft im lande Nordrhein-Westfa-
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len (Studentenschaftsgesetz) fortent­
wickeln. 

(167) Die CDU will die soziale La­
ge der Studentenschaft entscheidend 
verbessern . Dazu gehört insbeson­
dere 

- kostendeckende Ausbildungsför­
derung, 

- Neuordnung der studentischen 
Krankenversicherung im Rahmen 
einer bundesgesetzlichen Lösung, 

- Bereitstellung von ausreichenden 
Mitteln für den studentischen 
Wohnheimbau ; beim Neubau von 
Wohnheimen sind gle ichzeitig 
Kinde rtagesstätten einzurichten, 

- Einrichtung von Kinderkrippen für 
Kleinkinder von Studenten. 

(168) Eine CDU-Landesregierung 
wird sich insbesondere der Proble­
me der körperbehinderten Studen­
ten annehmen und deren Integra­
tion in die Hochschulen fördern . 

Begegnung 
mit den Kulturgütern 
(169) Die CDU betrachtet die Kul­
turpflege als gemeinsame Aufgabe 
des Landes und der Gemeinden. 
Deshalb wird eine CDU-Landesre­
gierung sich an der Erfüllung dieser 
Aufgabe unmittelbar betei ligen und 
sich nicht auf Subventionen be­
schränken. 

Kulturpflege darf sich nicht in den 
Dienst von Ideologien stellen. 

Staat und Gemeinden haben kein 
Monopol in der Kulturpflege . Kultu­
relle Angebote freier Träger stehen 
gleichberechtigt neben denen der 
öffentlichen Hand und sind entspre­
chend zu fördern . 

Die Landesmittel für Kulturpflege 
und Kulturförderung werden wesent-

lieh gefördert : Musik, Theater, Tanz, 
bildende Kunst einschließlich Archi­
tektur, Literatur, Film, Erhaltung und 
Darstellung von Geschichts-, Natur-, 
Bau- und Kunstdenkmälern, künst­
lerische Gestaltung in Mode und 
Werbung. 

(170) Die CDU wird nicht bestimm­
te kulturelle Bereiche gegenüber an­
deren bevorzugen, sondern bei ei­
nem regional ausgewogenen Ange­
bot auch nach den örtlichen Gege­
benheiten Schwerpunkte für kultu­
relle Tätigkeiten setzen. 

Kulturelle Angebote werden nicht 
auf Stadtzentren beschränkt, son­
dern auch Außenbezirke und länd­
liche Gebiete versorgen. 

Sie sind breit gefächert einem im­
mer weiteren Kreis der Bevölkerung 
zu erschließen und müssen in ihrer 
Vielfalt für jeden Interessierten an­
nehmbar und ohne Rücksicht auf 
seine soziale Stellung offen sein . 
Dies wird nicht durch bloße Anpas­
sung an den Bedarf neuer Bevölke-

rungsschichten, sondern mehr durch 
einen leichteren und besseren Zu­
gang und die Änderung veralteter 
Veranstaltungsformen geschehen. 

Die CDU lehnt den ausnahmslosen 
Nulltarif für kulturelle Angebote ab. 

(171) Eine CDU-Landesregierung 
wird den nichtstaatlichen Trägern 
überregional bedeutsamer Einrich­
tungen der Kulturpflege ihre unmit­
telbare Beteiligung an der Träger­
schaft anbieten. Die Landschaftsver­
bände sollen die Möglichkeit erhal­
ten, zusammen mit den Gemeinden 
den kulturellen Bestand im lande 
durch Ankauf und Sammlung von 
Archiven, Schriften, Kunstwerken 
usw. zu sichern. 

(172) Eine CDU-Landesregierung 
wird in Zusammenarbeit mit dem 
Bund und den anderen Ländern die 
Versorgung von Künstlern und an­
deren Kulturschaflenden im Alter und 
bei Berufsunfähigkeit unter ange­
messener finanzieller Beteiligung 
des Landes regeln. 

Urbane Lebensformen in Stadt und Land 

Gesunde Umwelt -
Grundlage des Lebens 
(173) Die CDU wird ihre in ihrer 
Regierungsverantwortung begonne­
ne Umweltschutzpolitik mit Vorrang 
weiterführen . Das Bewußtsein dafür, 
daß Umweltschutz die Aufgabe aller 
Bürger ist, muß gestärkt werden . 
Eine CDU-Landesregierung wird da­
für werben. 

Umweltpolitik ist nicht nur Gefah­
renabwehr, sondern sie bedeutet 
planvolle langfristige Vorsorge. 

Leitgedanke aller Maßnahmen . ist, 

das Verursacherprinzip im Umwelt­
schutz in bindende Normen umzu­
setzen. 

(174) Die CDU wird das Steuer­
und Abgaberecht zur Förderung um­
weltfreundlicher Entwicklungen ein­
setzen. Das geschieht durch Son­
derabschreibungen und die Einfüh­
rung von Abgaben auf umweltschäd­
liche Produkte und Verfahren. Da­
durch sind Marktbenachteiligungen 
umweltfreundlicher Produkte auszu­
gleichen. 

Die CDU wird ein Programm zur 
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Entwicklung umweltfreundlicher 
Technologien vorlegen. Im Rahmen 
der technologischen Möglichkeiten 
sollen herkömmliche Produktions­
vorgänge durch umweltfreundlichere 
ersetzt werden (z. B. Verstärkung der 
Versorgung mit Strom als sauberer 
Energie, Entwicklung eines Systems 
gasförmiger Energie durch Einsatz 
von Kernreaktoren zur Kohleverga­
sung, Verminderung der Feuerungs­
stellen durch Ausbau der Fernheiz­
werke und Sammelzentralheizun­
gen). 

Bei der Abfallbeseitigung werden 
mit Vorrang solche Verfahren ge­
fördert, die die Wiederverwendung 
von Materialien ermöglichen (Recy­
cling). 

(175) Eine CDU-Landesregierung 
wird die Umweltschutzgesetze strikt 
anwenden. 

Verschärfte Umweltschutzbestim-
mungen werden in angemessenen 
Abständen so erlassen, daß alle Be­
troffenen die daraus entstehenden 
Folgen rechtzeitig erkennen und ent­
sprechend eigene wirtschaftliche 
Dispositionen treffen können. 

Der Gesundheitsschutz am Arbeits­
platz soll verbessert werden . 

Soweit Verbesserungen des Umwelt­
schutzes zur Produktionsverteuerung 
führen, wird eine CDU-Landesregie­
rung auf einheitliche Vollzugs- und 
Kontrollkriterien für die Umweltauf­
lagen in allen Bundesländern hin­
wirken. 

Die Umweltschutzgesetzgebung in­
nerhalb der Europäischen Gemein­
schaft muß harmonisiert werden. 

(176) Die Zielkonflikte zwischen 
den Erfordernissen des wirtschaftli­
chen Wachstums und der Arbeits­
platzbeschaffung einerseits sowie 
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den Erfordernissen gesunder Um­
welt andererseits sind nur in jedem 
einzelnen Fall auflösbar. Die CDU 
wird als Grundlage dazu landesein­
heitliche Richtlinien für die Politik 
der Industrieansiedlung im lande 
Nordrhein-Westfalen erarbeiten. 

Auch Land und Kommunen sind in 
vielen Tätigkeitsbereichen Umwelt­
verschmutzer. Für sie gelten die 
gleichen Maßstäbe wie für die Indu­
strie. Die CDU wird alle öffentli­
chen Planungen und Projekte auf 
ihre Umweltfreundlichkeit prüfen. 

(177) Kommunale und regionale 
Planung werden unter besonderer 
Berücksichtigung des Umweltschut­
zes entwickelt. Dazu gehören 

ein Landesentwicklungsplan für 
Freiräume für schadstoffträchtige 
Großindustrie, 

eine ökologische Gesamtplanung 
im Rahmen der Gebietsentwick­
lungspläne. 

(178) Eine CDU-Landesregierung 
wird 

- die Gemeinden zu Maßnahmen 
der Abwässerreinigung anhalten 
und sie dabei finanziell unter­
stützen, 

- die Industrie bei Maßnahmen zur 
Reinhaltung der Luft beraten und 
überwachen und die Entwick­
lung emissionsarmer Anlagen 
und Fahrzeuge fördern, 

Lärmschutzmaßnahmen bei Städ­
tebau , Verkehrsplanung und ins­
besondere Flughafenaus- und 
-neubau verstärkt berücksichti­
gen, 

- eine Beseitigung oder angemes­
sene Lagerung und lückenlose 
Überwachung giftiger oder schäd­
licher Abfälle sicherstellen. 

(179) Der Wasserbedarf im lande 
Nordrhein-Westfalen steigt sprung­
haft, während das Aufkommen an 
geeignetem Wasser tendenziell zu­
rückgeht. 

Die CDU wird diese bedrohliche 
Entwicklung auf wissenschaftlicher 
Grundlage analysieren, einen lang­
fristigen Bedarfs- und Deckungs­
plan erstellen und die Träger der 
Wasserversorgung unterstützen. 
Sie geht von der Erkenntnis aus, 
daß eine ausreichende und sichere 
Wasserversorgung und ein wirksa­
mer Schutz der Umwelt nur mög­
lich ist, wenn die Ableitung verdor­
bener und unzulänglich gereinigter 
Abwässer energischer als bisher be­
kämpft wird. 

(180) Die CDU wird eine eindeuti­
ge Federführung innerhalb der Re­
gierung für alle den Umweltschutz 
betreffenden Fragen einführen. 

Ein Landesumweltgesetz mit Einfüh­
rung eines Enqueterechts des Land­
tags in Fragen des Umweltschutzes 
wird vorgelegt. 

Entwicklungsplanung 
für Städte und Gemeinden 
(181) Die CDU versteht die Landes­
planung als Entwicklungsplanung. 
Deshalb ist Landesplanung raum-, 
zeit, und finanzbezogen. Die not­
wendige Verklammerung von Plan 
und Planvollzug geschieht durch den 
Gebietsentwicklungsplan, der durch 
den Bezirksplanungsrat aufgestellt 
und beschlossen wird. 

(182) Die kommunale Selbstver­
waltung füllt sodann ihren Hand­
lungsspielraum durch eigene Ent­
wicklungspläne aus. 

Die Planungshoheit der Gemeinden 
enthält nicht nur ein Planungsrecht, 

sondern bedeutet gleichzeitig auch 
eine Planungspflicht zum Wohle der 
Bürger. 

(183) Die CDU verfolgt eine an den 
Bedürfnissen des Menschen orien­
tierte Städtebau- und Gemeinde­
entwicklungspolitik. 

Zur Erreichung dieses Ziels werden 
alle die Siedlungsgestaltung berüh­
renden Gesetze und Praktiken zu 
überprüfen sein , so insbesondere 
Planungspraxis und Bodenordnung, 
Bau- und Bodenrecht, staatliche 
Förderungspraxis, Steuerrecht und 
Finanzverfassung, U mweltsch utzge­
setzgebu ng und die Sicherung aus­
reichender Freizeit- und Erholungs­
gebiete. 

Eine in sich geschlossene Stadtent­
wicklungsplanung muß alle Bereiche 
der Stadtentwicklung sinnvoll auf­
einander abstimmen ; neben der 
wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit ist 
bei Planungsentscheidungen der ge­
samtgesellschaftliche Nutzen gleich­
rangig zu berücksichtigen. 

(184) Eine lebendige Selbstverwal­
tung verlangt tatsächliche Teilhabe 
des Bürgers an den Planungsent­
scheidungen der Gemeinden . 

Durch verstärkte Bürgerberatung, 
Anhörung der Betroffenen vor wich­
tigen Entscheidungen und Modell­
versuche mit Planungsanwälten 
(Sprecher der Betroffenen) wird den 
Bürgern ein Mitsprache- und Mit­
wirkungsrecht bei bedeutenden 
städtebaulichen Maßnahmen garan­
tiert. 

(185) Eine Reform des Bodenrechts 
unter Berücksichtigung der besonde­
ren Sozialbindung des Bodeneigen­
tums ist wichtige Voraussetzung 
moderner Städtebaupolitik. 

Die Politik der CDU ist darauf ge-
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richtet, durch diese Reform unge­
rechtfertigte Spekulationsgewinne 
und damit verbundene Bodenverteu­
erung im Allgemeininteresse zu ver­
hindern. Sie will sicherstellen, daß 
der für planerische Zwecke benötig­
te Boden an den jeweiligen Orten 
des Bedarfs rechtzeitig und zu Prei­
sen, die mit der Zweckbestimmung 
vereinbar sind , verfügbar ist. 

Die CDU lehnt eine Kommunalisie­
rung von Grund und Boden als un­
geeignetes Mittel der Bodenordnung 
ab. Die breite Streuung privaten Ei­
gentums, das die individuelle Mit­
gestaltung an der Stadtentwicklung 
durch die Bürger ermöglicht, bleibt 
für die CDU Grundlage des Boden­
rechts. 

(186) Die CDU widersetzt sich der 
Anhäufung riesigen Wohnungs- und 
Bodenbesitzes in den Händen weni ­
ger Verfügungsberechtigter, seien es 
Privatleute, Großgesellschaften oder 
Gemeinden. 

Sie fördert die Schaffung des Eigen­
tums breiter Schichten bei den gro­
ßen städtebaulichen Maßnahmen 
der kommenden Jahrzehnte (Innen­
stadterneuerungen und Stadtrand­
entwicklung) und verlangt eine sinn­
volle Privatisierung des Wohnungs­
bestandes der Wohnungsgesell ­
schaften zum Zwecke der Vermö­
gensbildung. 

(187) Um die wirtschaftliche und 
kulturelle Leistungsfähigkeit der 
Städ te, d ie auch fü r das Umland 
von entscheidender Bedeutung ist. 
zu erhal ten, wird die CDU alle ge­
eig neten Maßnahmen gegen die Ver­
ödung der Innenstädte zu reinen 
Wirtschafts- und Verwaltung szentren 
und gegen den Verfall veralteter 
lnnenstadtwohnbereiche ergre_ifen. 
Ausbau und Sanierung vorhandener 
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und entwicklungsgefährdeter Städte 
haben Vorrang vor der Entwicklung 
neuer Städte. 

(188) Die Erhaltung und qualitative 
Verbesserung des gegenwärtigen 
Wohnbestandes wird durch verstärk­
te Förderung der Altbausanierung 
garantiert. Dabei hat die Moderni­
sierung gewachsener Strukturen 
grundsätzlichen Vorrang vor einer 
Flächensanierung durch Abriß und 
Neubebauung. 

(189) Durch geeignete Förderungs­
maßnahmen und eine Reform des 
Bauordnungsrechts wird die Kon­
kurrenzfähigkeit citynaher Wohnge­

biete für eine weitere Wohnnutzung 
gegenüber der Büronutzung erhal­
ten . Die zugehörigen sozialen, kul­
turellen und Freizeiteinrichtungen 
werden zur Sicherung einer organi­
schen Alters- und Sozialstruktur in 
diesen Wohnbereichen ausgebaut. 

Neben den Innenstadtgebieten sind 
auch die teilweise vernachlässigten 
Ortsteilzentren Ansatzpunkte für die 
Belebung der Städte, da sie für 
ihren Teilbereich integrierend wir­
ken und dem Bürger das Gefühl der 
Überschaubarkeit und Wohnlichkeit 
vermitteln . 

Beim Ausbau der Ortsteilkerne wird 
eine ausgewogene Mischung der 
Funktionen Wohnen, Kauten, Kultur, 
Bildung, Freizeit mit publikumsinten­
siven Verwaltungseinrichtungen an­
gestrebt. 

In diesem Sinne werden auch die 
Zentren der Neubausiedlungen ge­
plant, um die Entstehung funktions­
armer Schlafstädte zu verhindern . 

(190) CDU-Gemeindepolitik für den 
ländlichen Raum wirkt durch Ver­
besserung der privaten und kommu-

nalen Infrastruktur der Entvölkerung 
dieser Gebiete entgegen. 

Auf der Grundlage des Landesent­
wicklungsprogrammgesetzes wird ei­
ne CDU-Landesregierung durch Neu­
fassung der Landesentwicklungsplä­
ne 1 und II (zentrale Orte bzw. Ent­
wicklungsschwerpunkte) konsequent 
auch eine Förderung des ländlichen 
Raumes ermöglichen. 

Der Ausbau der Mittelstädte als re­
gionale Zentren erfolgt durch ein 
umfassendes Angebot an Dienstlei­
stungen (Schulen, Einkaufsmöglich­
keiten, Freizeiteinrichtungen, ärztli­
che und soziale Versorgung etc.) . 

In den Gebieten, deren Lebensbe­
dingungen insgesamt im Verhältnis 
zum Bundesdurchschnitt wesentlich 
zurückgeblieben sind oder dies be­
fürchten lassen, wird durch geziel­
ten Einsatz der Mittel zur regionalen 
Wirtschaftsförderung die Ansiedlung 
gewerblicher Betriebe in besonderen 
Schwerpunkten durchgeführt. 

(191) Eine Zersiedlung freier länd­
licher Räume durch Anlagen der 
Freizeitindustrie wird verhindert. 

Noch intakte Landschaftsbereiche 
dürfen nicht durch planlose Anlage 
von Wochenendhäusern und Erho­
lungseinrichtungen so zerstört wer­
den, daß sie zur Deckung umfassen­
der Erholungsbedürfnisse des Men­
schen nicht mehr geeignet sind. 

Die CDU wird in unmittelbarer Nähe 
der Verdichtungsgebiete Naherho­
lungsräume erhalten und neu schaf­
fen. 

Wohnungen für morgen 
(192) Die CDU tritt für eine Fort­
führung des Wohnungsbaues im 
Rahmen des Bedarfs, vorrangig für 
kinderreiche Familien, alleinstehen-

de alte Menschen und Schwerbehin­
derte ein. In gleicher Weise muß 
die Modernisierung des erhaltens­
werten Althausbesitzes, insbesonde­
re in innerstädtischen Sanierungs­
gebieten, staatliche Unterstützung 
finden . 

Durch ein der heutigen Wohnungs­
marktsituation, den Einkommensver­
hältnissen und den neuzeitli chen 
Lebensgewohnheiten angepaßtes 
Förderungssystem wird die CDU den 
Wohnungsbau, insbesondere den 
Sozialen Wohnungsbau, unterstüt­
zen. Sie wird das Wohngeld direkt 
in dieses Förderungssystem einbe­
ziehen. 

(193) Die CDU garantiert einen so­
zialen Mieterschutz, der die beson­
dere Bedeutung des Wohnraumes 
für den Menschen berücksichtigt und 
gleichzeitig die wirtschaftliche Ren­
tabilität des Hausbesitzes beachtet. 

(194) Die Wohnung soll die Indi­
vidualität des Menschen sichern. 
Deshalb wird bei der Ausgestaltung 
neuer Wohnformen den Ansprüchen 
von Kindern , Alten und Behinder­
ten besonders Rechnung getragen. 

Besonders förderungswürdig sind 
flex ible Wohnungen, die eine An­
passung des Zuschnitts an sich än­
dernde Familiengrößen ermöglichen. 
Die Erhaltung und Modernisierung 
von Altbauten . welche in Citynähe 
modern ausgestatteten Wohnraum 
zu tragbaren Mieten schafft. wird 
als Teil der öffentlichen Wohnungs­
bauförderung gleichrangig subven­
tioniert. 

(195) Die Bildung von Wohnungs­
eigentum wird durch zeitgemäße und 
wirtschaftlich praktikable Systeme 
der Förderung weiter ausgebaut 
und steuerlich begünstigt ; die nord­
rhein-westfälische CDU wird auf 
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Bundesebene geeignete Maßnah­
men durchzusetzen suchen. 

(196) Der Wohnungsbestand und 
die Wohnungsnachfrage werden 
durch Repräsentativerhebungen 
ständig ermittelt, um eine bedarfs­

gerechte Förderung zu ermöglichen. 
Die CDU wird die Ergebnisse der 
Bauforschung auf technischem, me­
dizinischem und wirtschaftlichem 
Gebiet sowie der Verhaltensfor­
schung gezielt auswerten, um beim 
Wohnungsbau den Bestand, den 
Wohnwert und die Wohnformen mit 
den Wünschen der Bürger abstim­
men zu können. 

Freizeit und Sport 
(197) Die CDU gibt im Freizeitbe­
reich der Privatinitiative den eindeu­
tigen Vorrang. Wachsende Freizeit 
erfordert zwar ein breites Freizeit­
angebot, .jedoch darf die freie Zeit 
nicht durch die öffentliche Hand 
verplant und verwaltet werden. 

Die CDU wird die Freizeitforschung 
und Freizeitpädagogik verstärkt 
fördern . Sie wird hierbei besonde­
ren Nachdruck auf die Jugendarbeit 
legen, um bei der heranwachsenden 
Generation ein Bewußtsein für die 
Chancen der verfügbaren Freizeit zu 
wecken und das Interesse an einer 
individuellen Freizeitgestaltung zu 
stärken. 

Die CDU wird die Möglichkeiten der 
Medien zur Aufklärung und Wer­
bung bei der Bevölkerung gegen 
bloßen Freizeitkonsum und für sinn­
volle Freizeitgestaltung verstärkt 
nutzen. 

Eine CDU-Landesregierung wird ihre 
Vorhaben im Bereich der Raum­
ordnung und des Städte- und Woh­
nungsbaues auf das wachsende 
Freizeit- und Erholungsinteresse der 
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Menschen ausrichten und sich vor 
allem um die Schaffung solcher 
Freizeiteinrichtungen bemühen, die 
leichte und vielfältige Gelegenheiten 
zur Begegnung bieten (Bürgerparks, 
Freizeitsportanlagen, Gemeindefest­
häuser, lebendige Marktplätze, Frei­
luftveranstaltungen). 

Die CDU sieht in Kleingartenanlagen 
einen Beitrag zur Freizeitgestaltung , 
Umweltfreundlichkeit, Naherholung 
und Landschaftspflege. 

(198) Bewegung, Sp iel und Sport 
fördern nicht nur Entwicklung und 
Gesundheit des einzelnen Men­
schen, sondern tragen auch zum Zu­
sammenleben der Menschen unter­
einander bei. 

Ein herausragendes Mittel zu einer 
solchen Freizeitgestaltung ist der 
„ Sport für alle" in seinen vielfältigen 
Erscheinungsformen vom Hobby- bis 
zum Leistungssport, vom Sport im 
Vorschulalter bis zum Rehabilita­
tions- und Altensport. Ein entspre­
chendes Angebot muß es jedem er­
möglichen, Bewegung, Spiel und 
Sport in die Gestaltung seiner Frei­
zeit einzubeziehen. 

Die CDU anerkannt und fördert die 
Schaffung dieses Angebotes als öf­
fentliche Aufgabe unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedeutung pri­
vater initiative gerade in diesem 
Bereich. 

(199) Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird eine CDU-Regierung folgende 
Maßnahmen ergreifen : 

- Die Zuständigkeiten in der Sport­
förderung im lande Nordrhein­
Westfalen werden neu geordnet 
und im Rahmen der Arbeit einer 
CDU-Landesregierung in einem 
Ministerium zusammengefaßt. 

Der Sportunterricht wird in allen 

Schulformen insbesondere 
auch im berufsbildenden Schul­
wesen - durch den Bau von 
funktionsgerechten Sportstätten 
und durch den Einsatz von aus­
reichend vorgebildeten Sportleh­
rern sowie durch eine stärkere 
Berücksichtigung bei der Lehr­
plangestaltung verbessert. An 
Hochschulen und Universitäten 
erhalten der Sport und die sport­
wissenschaftliche Forschung ver­
stärkte Förderung. 

Die Sportstättenplanung und der 
Sportstättenbau werden moderni­
siert, koordiniert und erweitert. 

Neue Richtlinien für die Bedarfs­
und Größenbestimmung von 
Sport- und Freizeitstätten und 
deren Bezuschussung werden er­
lassen . 

- Eine frühzeitige Information über 
Neuentwicklungen im Sportstät­
tenbau sowie entsprechende Be­
ratung und Begutachtung werden 
durch eine eigene Landesstelle 
sichergestellt. 

- Den Vereinen als den freien Trä­
gern des Sports wird verstärkte 
finanzielle Hilfe zur Durchfüh­
rung ihrer Aufgaben geleistet, so 
insbesondere für ihre Lehr-, Ju­
gend- und Behindertenarbeit. Es 
werden Ausbildungslehrgänge für 
eine moderne Organisationslei­
tung in den Vereinen und in der 
Sportverwaltung angeboten. Re­
gionale Leistungszentren, die 
Honorierung von Trainern und 
eine weitgehende Unterstützung 
der Spitzensportler selbst sollen 
stärker als bisher gefördert wer­
den. 

Freiheitlich-demokratische Grund­
ordnung - leistungsfähiger Staat 

Nordrhein-Westfalen 
als Land der 
Bundesrepublik Deutschland 
(200) Unser Land ist nach seiner 
Verfassung ein Gliedstaat der Bun­
desrepublik Deutschland. In der dar­
aus erwachsenden Verpflichtung be­
kennt sich die CDU Nordrhein-West­
falens zur fortwährenden Verant­
wortung für alle Deutschen, auch 
außerhalb der Grenzen von Land und 
Bund. in den abgetrennten Teilen 
Deutschlands werden vielen von ih­
nen fundamentale Menschenrechte 
gewaltsam vorenthalten. Dieses Un­
recht durch eine auf Frieden, das 

Selbstbestimmungsrecht und die 
Menschenrechte für alle Menschen 
und Völker ausgerichteten Politik, 
wie sie vom Deutschen Bundestag 
in seiner von allen Parteien gebillig­
ten Entschließung vom 19. Mai 1972 
festgelegt wurde, zu überwinden, ist 
nach dem Grundgesetz allen poli­
tischen Kräften und allen staatlichen 
Organen in der Bundesrepublik be­
sonders aufgetragen. Kein Verfas­
sungsorgan der Bundesrepublik 
Deutschland darf die Wiederherstel­
lung der staatlichen Einheit als poli­
tisches Ziel aufgeben. Alle Verfas­
sungsorgane sind verpflichtet, in ih-
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rer Politik auf die Erreichung dieses 
Zieles hinzuwirken. Das schließt die 
Forderung ein, den Wiedervereini­
gungsanspruch im Innern wachzu­
halten und nach außen beharrlich zu 
vertreten und alles zu unterlassen, 
was die Wiedervereinigung vereiteln 
würde. 

(201) Die CDU in Nordrhein-West­
falen bekennt sich zur bundesstaat­
lichen Ordnung in der Bundesrepu­
blik und damit zu den Pflichten des 
Landes gegenüber dem Bund. Sie 
fordert von Bundestag, Bundesrat 
und von der Bundesregierung die 
gerechte Berücksichtigung aller Le­
bensinteressen dieses bevölkerungs­
reichsten und am dichtesten besie­
delten Industrielandes in der Bun­
desrepublik, das mit besonderen 
Problemen belastet ist und vor 
schweren Aufgaben steht. Ein ko­
operativer Föderalismus, wie ihn die 
CDU vertritt, ist gekennzeichnet 
durch das ständige vertrauensvolle 
Zusammenwirken der Bundesländer 
untereinander und mit dem Gesamt­
staat. Das umschließt gleichzeitig 
die Fähigkeit, Reformen durchzu­
setzen, wenn geänderte Verhältnis­
se oder gemachte Erfahrungen sie 
notwendig machen. 

Die CDU fordert daher von allen Be­
teiligten äußerste Anstrengungen, 
damit künftig die optimale Lösung 
von Aufgaben und Problemen nicht 
mehr an Ländergrenzen oder am Zu­
ständigkeitsstreit zwischen Bund 
und Ländern scheitern kann . 

(202) In diesem Sinne wird die 
CDU die Reform des Bundesstaates 
durch eine Neuverteilung der Auf­
gaben zwischen Bund , Ländern und 
Gemeinden vorantreiben. Sie wird 
an der Neugliederung der Bundes­
länder, dem Streben nach einer bun-
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deseinheitlichen Verwaltungsstruk­
tur und einer Reform der Finanz­
verfassung mitwirken und sich da­
bei auf folgende Schwerpunkte kon­
zentrieren : 

- An die Stelle der Gemeinschafts­
aufgaben mit ihrer Mischfinan­
zierung muß eine Flurbereini­
gung der Gesetzgebungszustän­
digkeiten zwischen Bund und 
Ländern treten . 

Alle Formen der unrationellen 
Mischfinanzierung müssen besei­
tigt werden , damit die Finanz­
verantwortung der Entschei­
dungsträger sichergestellt, die 
öffentlichen Aufgaben einge­
schränkt und das Verwaltungs­
verfahren vereinfacht werden 
kann . 

Die Bundesländer müssen durch­
gäng ig an allen Planungen auf 
Bundesebene und am deutschen 
Bei trag zur Planung der Euro­
pä ischen Gemeinschaft mitwir­
ken. 

Sie sollen verstärkt durch eige­
ne Gesetzesinitiativen über den 
Bundesrat zur Gesetzgebung des 
Bundes beitragen . 

(203) Die Länderparlamente sollen 
vom Bundestag ermächtigt werden, 
die Ausführung von wichtigen Bun­
desgesetzen durch Landesgesetz si­
cherzustellen . 

Die Landesregierung muß verpflich­
tet werden, den Landtag über ihre 
Tätigkeit im Bundesrat und insbe­
sondere über die dort zu treffenden 
wichtigen Entscheidungen laufend 
und rechtzeitig zu unterrichten. 

Die Bundeswehr 
(204) Die CDU arbeitet für einen 
sicheren Frieden. Sie bejaht die 

Notwendigkeit und den Wert unse­

rer Bundeswehr. Im Rahmen des 
politischen Unterrichts und der poli­
tischen Bildung ist ein besonderes 
Augenmerk zu richten auf die Auf­
gaben der Bundesrepublik im Rah­
men ihrer verfassungsgemäßen 
NATO- und Bündnispolitik, die eu­
ropäische Integrationspolitik, die 
Friedens- und Verteidigungspolitik . 
die Entspannungs- und Koopera­
tionspolitik. 

Hierbei sollen Auftrag und Aufga­
benstellung der Bundeswehr beson­
ders behandelt und die Bundeswehr 
selbst als integrierter Teil der de­
mokratischen Staatlichkeit deutlich 
gemacht werden. 

Die CDU wird die Bundeswehr bei 
der Durchführung ihres Verfassungs­
auftrags unterstützen. 

Dies gilt besonders für die Aufga­
ben der zivilen und militärischen 
Verteid igung, die zivil-militärisch 
ausgewogene Lösungen erfordern 
und nur gemeinsam mit der Bundes­
wehr erarbeitet werden können. 

(205) Eine Zusammenarbeit zwi­
schen dem Land Nordrhein-Westfa­
len und der Bundeswehr wird in fol­
genden gemeinsamen Sachberei­
chen gewährleistet: Katastrophenab­
wehr und Bevölkerungsversorgung , 
ABC-Abwehr und Bevölkerungs­
schutz, Raumordnung und Stationie­
rungsfragen , Versorgung im zivilen 
und militärischen Bereich (Energie, 
Wasser, Sani tätswesen etc.), Ver­
kehrswesen , Aufklärungs- und Öf­
fentlichkeitsarbeit , geistige Verteidi ­
gungsbereitschaft. 

Soweit die Koordinierung ziviler und 
militärischer Belange wegen der 
konkurrierenden Gesetzgebung des 
Bundes und der Länder nicht bun­
desweit institutionalisiert werden 

kann , werden im lande Nordrhein­
Westfalen gemeinsam interessieren­
de Probleme in Arbeitsgemeinschaf­
ten gelöst. 

Darüber hinaus wird sich die CDU 
dafür einsetzen, daß eine Bund/ 
Länder-Regelung wirksam wird, wel ­
che die Bundeswehr und die ein­
zelnen Landesregierungen in allen 
Fragen der zivilen und militärischen 
Verteidigung zur Zusammenarbeit 
veranlaßt, damit für beide Seiten 
tragbare Lösungen zum Wohle un­
serer Bevölkerung zustande kom­
men. 

Kommunale Selbstverwaltung 
(206) Die Stärkung der kommuna­
len Selbstverwaltung bleibt ständige 
Aufgabe. 

Die CDU wird die kommunale 
Selbstverwaltung durch Erweiterung 
der gemeindlichen Zuständigkeiten 
ausbauen. Möglichst viele Zustän­
digkeiten müssen von der Bezirks­
auf die Kreis- oder Gemeindeebene 
übertragen werden . 

Handlungsspielraum und Gestal­
tungsfreiheit der kommunalen 
Selbstverwaltung müssen gesichert 
und fortentwickelt werden . Die ge­
genwärtige Staatspraxis (Richtlinien , 
Genehmigungsvorbehalte usw.) ins­
besondere bei Mittelzuweisungen er­
niedrigt die vom Bürger gewählten 
Kommunalvertretungen zu Befehls­
empfängern für Entscheidungen der 
Bundes- oder Landesebene. 

(207) Um dieser Entwicklung ent­
gegenzutreten , ergreift die CDU fol­
gende Maßnahmen: 

- Stärkung der Finanzkraft der Ge­
meinden durch erhöhten Anteil 
der nichtgebundenen Schlüssel-
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mittel im kommunalen Finanz­
ausgleich , 

- Eingrenzung der Auflagen , Richt­
linien und Genehmigungsvorbe­
halte bei den Zweckzuweisungen 
des Landes an die Gemeinden 
oder Gemeindeverbände auf das 
für das öffentliche Wohl uner­
läßliche Maß, 

- rechtzeitige Unterrichtung und 
Beteiligung der gewählten Ver­
treter in den Kommunalparla­
menten bei der Vorbereitung von 
Planungen und Beschlüssen, 

- Ausschluß einer Mitwirkung von 
Kommunalvertretern an Bera­
tung und Entscheidung über An­
gelegenheiten, bei denen per­
sönliche Interessen betroffen 
sind. In diesen Fällen ist auch 
Akteneinsicht nicht statthaft. 

- Aufstellung besonderer Verhal­
tensregeln (Ehrenordnung) für 
die Mitglieder der Vertretungs­
körperschaften , 

- Verstärkung der Öffentlichkeit 
bei den Beratungen kommuna­
ler Gremien , 

- die Nichtöffentlichkeit von Sitzun­
gen darf nur beschlossen und 
die Geheimhaltung von Vorgän­
gen darf nur angeordnet wer­
den, wenn die Vertraulichkeit ge­
setzlich vorgeschrieben oder die 
Geheimhaltung ihrer Natur nach 
zwingend erforderlich ist. 

(208) Entsprechend der seit lan­
gem erfolgreich praktizierten Mit­

wirkung der freien Wohlfahrtsverbän­
de bei Erfüllung gemeindlicher So­
zia laufgaben werden durch die CDU 
Mitw irkungsmöglichkeiten für frei­
willige Zusammenschlüsse von Bür­
gern und für andere freie Träger bei 
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der Erfüllung von Diensten im kom­
munalen Raum geschaffen werden . 

(209) Die CDU strebt eine Reform 
des Finanzausgleichs an, die der 
engen Aufgabenverflechtung zwi­
schen Land und Gemeinden gerecht 
wird . Sie wird dabei vor allem die 
von Gemeinden über ihren eigenen 
Bereich hinaus erbrachten Leistun­
gen (besondere Rolle der Oberzen­
t ren , Gemeinden in Freizeitregionen 
und Erholungsgebieten) angemes­
sen berücksichtigen . 

Reform von Parlament, 
Regierung und 
Staatsverwaltung 
(210) Die CDU wird die Arbeit des 
Parlaments , des Kabinetts und der 
Landesverwaltung reformieren . Sie 
wird moderne Managementmetho­
den in die öffentl iche Verwaltung 
einbringen. Das Kontrollrecht des 
Landesparlaments gegenüber allen 
Tätigkeiten der Landesregierung 
wird verstärkt. 

Für jede Form staatlichen Handelns 
wird parlamentarische Kontrolle ge­
währleistet. Staatliche Beteiligungen 
an privaten Gesellschaften sind 
weitmöglichst einzuschränken . 

(211) Die Rechte von Untersu­
chungsausschüssen werden gesetz­
lich geregelt und erweitert ; insbe­
sondere ihre Ermittlungsmöglichkei­
ten werden ausgedehnt. 

Auf der Grundlage des von der 
CDU im Landtag eingebrachten 
Planungskontrollgesetzes wird das 
Parlament in alle Phasen staatlicher 
Planung einbezogen. 

Auch die moderne Leistungsverwal­
tung darf nicht mit Hilfe von Erlas­
sen und Richtlinien an Parlament 
und Gesetz vorbeiregieren . Es muß 

sichergestellt werden, daß der Land­
tag seine Beratungsfunktion gegen­
über der Landesregierung beim Er­
laß zentraler Verwaltungsvorschrif­
ten voll erfüllen kann . 

(212) Die CDU will bis 1980 eine 
umfassende Funktionalreform durch­
führen . Diese soll den Verwaltungs­
apparat straffen und vereinfachen , 
die Bürgernähe beachten, das Wirt­
schaftlichkeitsprinzip einführen und 
Verwaltungsentscheidungen be­
schleunigen. Die Einheit der Verwal­
tung wird auf allen Stufen herge­
stellt. Sonderbehörden sollen die 
Ausnahme bilden. Ministerien sollen 
nicht verwalten, sondern „regieren". 

(213) Moderne Managementmetho­
den sollen in der Verwaltung unzeit­
gemäße Führungsstrukturen ablösen. 
Diesem Ziel dienen folgende Maß­
nahmen : 

ein kooperativer Führungsstil , 
der hierarchisches und enges 
Zuständigkeitsdenken überwin­
det, 

- Verwirklichung von Projekten 
durch ressortübergreifende Ar­
beitsgruppen, deren breiter Auf­
gabenzuschnitt die Berücksichti­
gung aller Sachzusammenhänge 
ermöglicht, 

- eine Neuordnung des Geschäfts­
ordnungsrechtes zur zeitlichen 
und sachlichen Beschleunigung 
aller Verwaltungsabläufe, 

die Entwicklung einer modernen 
Informationstechnologie für Ge­
setzgebung , Verwaltung und 
Rechtsprechung, die das Infor­
mationsgleichgewicht zwischen 
den drei Gewalten herstellt. 

(214) Die Privatsphäre des Bürgers 
wird gegen jeden Mißbrauch von 
gesammelten Daten geschützt. 

Grundlage dafür ist das von der 
CDU-Landtagsfraktion 1971 vorge­
legte Datenschutzgesetz. 

(215) Planung als Grundprinzip 
staatlichen Handelns dient der Er­
weiterung des Freiheitsraums der 
Bürger. Dabei steht für die CDU die 
Sicherung und Entfaltung des Frei­
heitsraums für den Schwächeren im 
Vordergrund . Öffentl iche Planung 
soll nur der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dienen. 

Auch die Organisation von Planung 
muß dem einzelnen Bürger genü­
gend Freiheit für seine Persönl ich­
keitsentfaltung und für seine In itia­
tiven belassen. 

Erfolgreiche politische Planung muß 
den Konflikt zw ischen privaten In­
teressen und staatlichen Notwen­
digkeiten lösen. Die Beteiligung des 
Landesparlamentes, der kommuna­
len und funktionalen Selbstverwal­
tung und der Bürger an den Pla­
nungsprozessen , je nach Art und 
Charakter der Planung, verhindert, 
daß am grünen Tisch Fehlplanung 
zu Lasten der Freiheit des einzelnen 
Bürgers stattfindet. 

Die Delegation planerischer Ent­
scheidungen ist für d ie Funktions­
fähigkeit der Demokratie lebensnot­
wendig. Planung muß daher von der 
Tendenz geleitet sein , stärker zu ko­
ordinieren und weniger zu zentrali­
sieren . 

Die Berücksichtigung der Vorstellun­
gen und Anregungen aller von der 
Planung Betroffenen und die Ent­
wicklung politischer Alternativen 
zum jeweiligen Planungsbereich sind 
wichtigste Voraussetzung für den 
Erfolg von Planung. Eine elastische 
Gestaltung politischer Planung, die 
Freiheit für Kritik, Ideen und lnitia-
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tiven läßt, beugt Gefahren und Irr­
tümern vor. 

Öffentlicher Dienst, 
Leistungsprinzip, 
Treuepflicht 
(216) Leistungen des Staates für 
den Bürger erfordern eine verfas­
sungstreue und wirkungsvoll arbei­
tende öffentliche Verwaltung . Nur 
ein von fachlicher Leistung und 
Pflichtbewußtsein geprägter öffent­
licher Dienst sichert die Erfüllung 
aller Verwaltungsaufgaben. Dabei 
hält die CDU an den bewährten 
Grundlagen des Beamtentums fest. 
Öffentliche Verwaltung muß unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaft­
lichkeit organisiert und geführt wer­
den. Die stetige Stellenvermehrung 
im öffentlichen Dienst ist durch Ra­
tionalisierung und Leistungssteige­
rung einzugrenzen. 

Eine CDU-Landesregierung wird ei ­
nen ihr direkt unterstellten und per­
sönlich verantwortlichen Beauftrag­
ten für die Rationalisierung der ge­
samten Landesverwaltung berufen. 
Er soll die vom Landtag eingeleitete 
Überprüfung aller Stellenpläne der 
Landesverwaltung umfassend fort­
setzen und Vorschläge zur Verwal­
tungsvereinfachung erarbeiten. 

(217) Die CDU wird sich aktiv an 
der Entwicklung eines neuen öffent­
lichen Dienstrechtes beteiligen. 

Dieses muß auf den bewährten 
Grundlagen des Berufsbeamten­
tums aufbauen und bei gleicher 
Funktion gleiche Rechtsstellungen 
gewährleisten. 

In einer Übergangszeit sollen An­
gestellte und Arbeiter, die Funktio­
nen wie Beamte wahrnehmen, in das 
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Beamtenverhältnis 
werden. 

)) 

übernommen 

Ein Streikrecht für Beamte wird ab­
gelehnt. Dieses Prinzip darf durch 
streikähnliche Maßnahmen nicht 
ausgehöhlt we·den . 

Die Fürsorgepflicht des Staates für 
seine Bediensteten wird unter einer 
CDU-Landesregierung gewissenhaft 
wahrgenommen werden . 

(218) Die CDU bejaht die besonde­
re Treuepflicht der im öffentlichen 
Dienst Tätigen . 

Die öffentliche Verwaltung muß von 
Verfassungsfeinden freigehalten 
werden. 

Zugang zum öffentlichen Dienst wer­
den in Nordrhein-Westfalen nur sol­
che Bewerber erhalten, an deren 
Verfassungstreue und Bereitschaft 
zum aktiven Eintreten für die frei­
heitlich-demokratische Grundord­
nung kein Zweifel besteht. Die Mit­
gliedschaft in einer Partei oder Or­
ganisation, welche die demokrati­
sche Grundordnung der Bundesre­
publik Deu tschland bekämpft, be­
gründet einen solchen Zweifel. 
Kann der Bewerber diesen Zweifel 
nicht beseitigen , so bleibt er von 
jeder Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
ausgeschlossen. Bereits im Dienst 
befindliche Mitglieder solcher Grup­
pierungen werden nach den Grund­
sätzen des Rechtsstaates entfernt. 
Die beamten- und tarifrechtlichen 
Regelungen zur Durchsetzung dieser 
Grundsätze werden von einer CDU­
Landesregierung umgehend ange­
wendet. Dabei wird die besondere 
Lage der im öffentlichen Dienst Aus­
zubildenden berücksichtigt, soweit 
ein staatliches Ausbildungsmonopol 
für bestimmte Berufszweige besteht. 

(219) Der Gewinnung leistungsfähi-

gen Nachwuchses sowie der um­
fassenden Aus- und Fortbildung wird 
die besondere Aufmerksamkeit der 
CDU gelten. 

Der gehobene Dienst ist an einer 
gemeinsamen Fachhochschule mit 
Fachbereichen für die allgemei­
ne Verwaltung , Finanzverwaltung , 
Rechtspflege und Polizei auszubil ­
den. Für den mittleren Dienst wer­
den Einrichtungen geschaffen, wel­
che geeigneten Bewerbern die fach­
lichen Voraussetzungen für den Auf­
stieg in den gehobenen Dienst ver­
mitteln. Bewährte Einrichtungen der 
Gemeinden und Gemeindeverbände 
werden in diese Arbeit einbezogen. 

Schutz des Bürgers 
(220) Der freiheitliche Rechtsstaat 
garantiert die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit in den Grenzen des 
Gemeinwohls. Er hat daher auch 
die Pflicht, die Befolgung der Ge­
setze zu sichern und ihre Anwen­
dung gegen Rechtsbrecher durchzu­
setzen. 

(221) Die Polizei nimmt diese 
Schutzfunktion im Interesse der All­
gemeinheit und des einzelnen Bür­
gers wahr. Hierzu wird eine CDU­
Landesregierung folgende Maßnah­
men durchführen : 

personelle Verstärkung der Po­
lizei und ihre Entlastung von al­
len berufsfremden Verwaltungs­
aufgaben . In diesem Zusammen­
hang wird die CDU die Schaffung 
einer freiwilligen Polizeireserve 
nach dem Vorbild des Landes 
Baden-Württemberg anstreben , 
welche nach sorgfältiger Prü­
fung der rechtlichen , gesell­
schaftspolitischen und organisa­
torischen Voraussetzungen zur 

Entlastung und Unterstützung der 
Polizei des Landes ausgebildet 
und eingesetzt wird . Eine solche 
Reserve darf kein Ersatz für feh­
lende Polizeibeamte und deren 
Arbeit sein , sie kann nur ergän­
zend tätig werden. 

- Verbesserung und Vereinheitli­
chung der technischen Ausrü­
stung, der wissenschaftlichen 
Hilfsmittel sowie der Unterbrin­
gung und Dienstkleidung der Po­
lizei . Die CDU wird die Entwick­
lung und Erprobung polizeige­
rechten Gerätes besonders un­
terstützen. 

Nutzen aller Möglichkeiten der 
elektronischen Datenverarbei­
tung und Nachrichtentechnik für 
weitere Verbesserungen des Er­
kennungs- und Fahndungsdien­
stes und für die Zusammenarbeit 
aller Polizeidienststellen, 

mehr Zusammenwirken bei der 
Verbrechensbekämpfung über 
die Landesgrenzen hinweg und 
im EG-Raum, 

Unterrichtung des Bürgers über 
die Möglichkeiten des eigenen 
Schutzes und der Unterstützung 
der Polizeiarbeit. Aufklärung über 
die Methoden der Rechtsbrecher. 

Zur Bekämpfung der Kinder- und 
Jugendkriminalität werden bei den 
Polizeibehörden des Landes Fach­
dienst- und Zentralstellen geschaf­
fen , die mit Schulen, Jugendbehör­
den, Staatsanwaltschaften und Ju­
gendgerichten zusammenarbeiten . 

(222) Die Polizei hat die Aufgabe, 
den Rechtsraum für die demokra­
tische Meinungsbildung und die Ent­
wicklung des Fortschritts zu sichern . 
Es ist nicht ihre Aufgabe, politische 
Meinungen oder gesellschaftliche 

55 



Entwicklungen durchzusetzen oder 
zu verhindern. 

Der pflichtgemäß handelnde Polizei­
beamte hat Anspruch darauf, daß 
der Staat und die politisch Verant­
wortlichen voll für ihn eintreten und 
ihn vor ungerechtfertigten Angriffen 
schützen. 

Durch umfassende Information über 
Aufgaben und Tätigkeit der Polizei 
ist das Vertrauensverhältnis zwi­
schen Bevölkerung und Polizei zu 
festigen . Eine CDU-Landesregierung 
wird entsprechende Aufklärungsar­
beit leisten. Sie wird die Werbung 
geeigneten Nachwuchses und des­
sen berufsgerechte Aus- und Fort­
bildung fördern . 

(223) Die aktive Verteidigung der 
freiheitlich-demokratischen Grund­
ordnung, des Rechtsstaates und sei­
ner Institutionen gegen Verfas­
sungsfeinde und Subversion wird 
gestärkt. 

Die CDU wird die Arbeit des Ver­
fassungsschutzes im lande Nord­
rhein-Westfalen durch ein Landes­
gesetz neu regeln. Die Tätigkeit des 
Verfassungsschutzes bedarf eindeu­
tiger gesetzlicher Grundlagen. 

Der Verfassungsschutz des Landes 
wird organisatorisch und personell 
zur Überwachung von politisch-ra­
dikalen Ausländerorganisationen be­
fähigt. 

(224) Das Rettungswesen, der 
Feuerschutz, die Katastrophenab­
wehr und der Zivilschutz der Be­
völkerung werden organisatorisch 
und materiell gestärkt. Ihre Ausbil­
dung und Ausrüstung sind zu ver­
bessern. 

Die CDU wird die ehrenamtlichen 
Helfer in den hier tätigen Organisa­
tionen so fördern, wie es ihr ver-
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antwortungsvoller Einsatz gebietet. 
Ihre Arbeit findet besondere Aner­
kennung . 

Stärkung der Rechtspflege 
(225) Die CDU wird die Einführung 
der Richterwahl durch einen Aus­
schuß von Parlamentariern und Ver­
tretern der Richterschaft anstreben, 
um einer parteipolitischen Beeinflus­
sung der Rechtspflege vorzubeugen. 

(226) Die Sprache der Gesetze und 
Gerichtsentscheidungen muß klar 
und dem Rechtsuchenden verständ­
lich sein . Darauf ist bei der Gesetz­
gebung und der Aus- und Fortbil­
dung der Richter besonders zu ach­
ten . 

(227) Durch eine vereinfachte Ge­
richtsorganisation , weitere Rationali­
sierung der Gerichtsverwaltung, Ent­
lastung der Richter und Staatsan­
wälte durch Hilfskräfte und durch 
den Einsatz technischer Hilfsmittel 
wird eine Verkürzung der Prozeß­
dauer angestrebt. 

Eine CDU-Landesregierung wird 
über den Bundesrat die Vereinheit­
lichung des Verfahrensrechts für alle 
Zweige der Gerichtsbarkeit anstre­
ben, um die Verfahren zu beschleu­
nigen und dadurch den Rechtsschutz 
für den Bürger zu erhöhen. 

Die CDU wird auch die freiwillige 
Gerichtsbarkeit verstärkt fördern . 

Die Organisation der Staatsanwalt­
schaften und das Dienstrecht der 
Staatsanwälte werden durch ein ei­
genes Landesgesetz geregelt. 

(228) Die CDU strebt die Einfüh­
rung einer der Bedeutung ihres Am­
tes entsprechenden eigenständigen 
Besoldungsregelung für Richter und 
Staatsanwälte an. 

Der juristische Nachwuchs wird unter 

Berücksichtigung der Vielfalt seiner 
Berufsmöglichkeiten ausgebildet. 
Dies erfordert Ausbildungsinhalte 
mit hohen Ansprüchen an die Lei­
stungsfähigkeit der künftigen Juri­
sten. Unter diesen Voraussetzungen 
wird auf der Grundlage eines 
landeseigenen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesrecht die einstufige Ju­
ristenausbildung als gleichwertige 
Alternative zum bisherigen Ausbil­
dungssystem angestrebt. 

(229) Durch Bekämpfung der Ge­
waltkriminalität müssen der persön­
liche Freiheitsraum, die körperliche 
Unverletzlichkeit und die übrigen 
Rechtsgüter des Bürgers verteidigt 
werden. Dies gilt auch gegenüber 
politischer Gewaltkriminalität. Orga­
nisationen mit verfassungsfeindlicher 
Zielsetzung oder gewalttätiger Ten­
denz sollen verboten werden . 

Im Interesse größerer Gerechtigkeit 
sind Straftäter beschleunigt anzu­
klagen. 

Zur Verhinderung von Straftaten 
wird die vorbeugende fürsorgerische 
Arbeit mit gefährdeten Jugendlichen 
verstärkt gefördert. Durch die Ver­
gabe von Forschungsaufträgen sol­
len Erkenntnisse über die Ursachen 
der Gewaltkriminalität und die Mög­
lichkeiten zu deren Abbau gewon­
nen und in der sozialpolitischen Ar­
beit einer CDU-Landesregierung be­
rücksichtigt werden . 

Die Wirtschaftskriminalität wird 
energisch bekämpft. Dabei wird eine 
CDU-Regierung durch den Bundes­
rat an der Wirtschafts- und Straf­
gesetzgebung mitwirken. 

(230) über den Bundesrat wird ei­
ne CDU-Landesregierung auch ein 
Gesetz zur Entschädigung der Opfer 
von Straftaten gegen Leib und Le-

ben durchsetzen. Zusätzlich wird sie 
ein Landesgesetz zur Regelung von 
Tumultschäden vorlegen. 

(231) Der Strafvollzug im lande 
Nordrhein-Westfalen wird nach ei­
nem Gesamtentwicklungsplan mo­
dernisiert. Voraussetzung für die 
Wiedereingliederung Straffälliger in 
die Gesellschaft sind : menschenwür­
dige Unterbringung in ausreichen­
dem Haftraum, sorgfältige medizini­
sche Betreuung, sinnvolle und ge­
recht entlohnte Arbeit, die auch der 
Unterhaltssicherung der Familien 
und der Schadenswiedergutmachung 
an Opfern vor Straftaten dient, so­
wie ein Angebot zur beruflichen 
Aus- und Weiterbildung. 

Der Jugendstrafvollzug mit seinen 
speziellen Anforderungen an die 
Resozialisierung erhält bei der 
Strafvollzugsreform Vorrang . 

Aus- und Fortbildung der Bedienste­
ten im Strafvollzug werden durch 
Bildungseinrichtungen und -pro­
gramme an einer pädagogischen 
Vollzugsarbeit orientiert. 

Die CDU wird durch Gesetz eine 
Stiftung für Strafentlassene einrich­
ten. Diese Stiftung soll sich zusam­
men mit bereits tätigen Institutionen 
der Probleme Strafentlassener an­
nehmen. Dazu gehören Arbeits- und 
Wohnraumbeschaffung, allgemeine 
Lebenshilfe, Familienbetreuung und 
Umschulungshilfen. 

(232) Eine unabhängige freie An­
waltschaft ist ein wesentlicher Ga­
rant des Rechtsstaates. Sie schützt 
den Bürger vor Übergriffen. Die CDU 
setzt sich daher für das Privileg der 
Rechtsberatung durch die Anwalt­
schaft und die Notare, die Freiheit 
der Advocatur und deren wirtschaft­
liche Sicherstellung ein . 
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Freiheit der Medien 
garantiert 
Freiheit der Bürger 
(233) Die CDU in Nordrhein-West­
falen setzt sich nachdrücklich für 
die Erhaltung der Presse- und Infor­
mationsfreiheit ein, wie sie das 
Grundgesetz in Artikel 5 allen Bür­
gern garantiert. Deshalb leistet die 
CDU Widerstand gegen die von an­
deren Parteien beabsichtigte Einrich­
tung von kontrollierenden Presse­
ausschüssen. Die Unabhängigkeit 
der Journalisten ist zu sichern. Da­
bei ist tarifvertraglichen Regelungen 
der Vorzug vor gesetzlichen Bestim­
mungen zu geben. 

(234) Der wirtschaftliche Erfolg der 
Verlage ist eine Voraussetzung für 
die Erhaltung der Meinungsfreiheit 
und -vielfalt. Eine CDU-Landesregie­
rung wird sich dafür einsetzen, durch 
steuerliche und postalische Maßnah­
men diese Vielfalt und den Wett­
bewerb der Presse zu erhalten. Die 
CDU tritt zur Erhaltung der Kon­
kurrenz unter den Medien für eine 
pressespezifische Form der Fusions­
kontrolle ein . Ausnahmegesetze ge­
gen die Presse werden abgelehnt. 

Das Nebeneinander von privatwirt­
schaftlich organisierten Zeitungen 
und Zeitschriften und ötfentlich­
rechtlich organisierten Rundfunkan­
stalten soll erhalten bleiben. Private 
Rundfunkanstalten können das öf­
fentlich-rechtliche System ergänzen. 
Die neuen Medien (Kassette, Giga­
hertzbereich, Kabelfernsehen usw.) 
sollen entsprechend den Bedürf­
nissen der Bevölkerung einge-· 
setzt und weiterentwickelt werden . 
Eine alleinige Verfügung des Staa­
tes über neue elektronische Medien 
sowie ihre ausschließlich öffentlich-
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rechtliche Organisationsstruktur wer­
den strikt abgelehnt. 

(235) Eine CDU-Landesregierung 
wird die Einhaltung des WDR-Ge­
setzes achten (Rechtsaufsicht) . Dies 
gilt insbesondere für die Programm­
grundsätze (§ 4 des WDR-Gesetzes) . 
Die CDU fordert insoweit die Ver­
öffentlichung aller Entscheidungen 
der Aufsichtsgremien über Pro­
grammbeanstandungen. Eine CDU­
Landesregierung wird die Arbeit der 
Organe des WDR unterstützen. Vor­
aussetzung für eine Ausgewogen­
heit des Programms ist auch eine 
entsprechende Personalpolitik der 
Anstalt. Die CDU fordert für den 
Rundfunk neben der Ausgewogen­
heit ebenso den Schutz der Persön­
lichkeit und damit die Verpflichtung 
zu einer mediengerechten Gegen­

darstellung. 

(236) Schule und Erwachsenenbil­
dung sollen zu kritischem Umgang 
mit Presse, Funk und Fernsehen an­
leiten. Hierzu können Hörer- und 
Zuschauergemeinschaften beitragen. 

(237) Die Medien leben von der 
Qualität der Journalisten. Diese tra­
gen eine besondere Verantwortung. 
Der Zugang zum Journalistenberuf 
soll grundsätzlich jedem offenste­
hen. Eine CDU-Landesregierung 
wird die überbetrieblichen Einrich­
tungen der Journalistenaus- und 
-fortbildung sichern und ausbauen. 
Darüber hinaus wird sie neue For­
men der Aus- und Fortbildung im 
Hochschulbereich erproben und an­
bieten. 

Journalisten müssen die Möglichkeit 
haben, ihren Arbeitsplatz ohne Nach­
teile für ihre Alterssi,cherung zu 
wechseln . Eine CDU-Landesregie­
rung wird daher für die Schaffung 

einer gemeinsamen Altersversor­
gung für alle Journalisten eintreten . 
In jedem Falle aber müssen Ver-

sorgungsansprüche der Journalisten 
beim Wechsel zwischen den Medien 
voll übertragbar sein . 

Nordrhei·n-Westfalen in Europa 

(238) Nordrhein-Westfalen ist ein 
wirtschaftliches Kernstück der Bun­
desrepublik und Europas. Die Ver­
flechtung mit seinen Nachbarn in der 
Europäischen Gemeinschaft ist für 
seine wirtschaftliche Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung. 

Deshalb bekennt sich die CDU auch 
aus landespolitischer Sicht zum Zu­
sammenschluß der freien Völker 
Europas. Er allein gewährleistet Aus­
bau und Sicherung der freiheitli­
chen, demokratischen und sozialen 
Ordnung der Bundesrepublik. 

Ihr Ziel bleibt die Europäische 
Union, die durch die Völker demo­
kratisch legitimiert ist und in der 
Europa gemäß den Gemeinsamkei­
ten seiner Interessen , seiner wirt­
schaftlichen Leistung und der Zahl 
seiner Menschen eine eigenständige 
Rolle in der Welt zur Wahrung des 
Friedens und zur Entwicklung der 
hilfsbedürftigen Völker übernimmt. 

Die unmittelbare Wahl der Mitglie­
der des Europäischen Parlaments 
und eine Erweiterung seiner Zu­
ständigkeiten werden angestrebt. Ei­
ne Währungsunion muß die beste­
hende wirtschaftliche Zusammenar­
beit ergänzen und einen weltweit 
wirksamen Stabilitätsbeitrag leisten. 

Zum Wohl der europäischen Völker 
ist eine gemeinsame Sozial- und 
Gesellschaftspolitik zu entwickeln . 

(239) Den Großkreisen in Grenz­
nähe kommt im Rahmen der euro-

päischen Wirtschaft eine besondere 
Bedeutung zu. Deshalb wird die 
CDU statt eines Grenzlandfonds ei­
nen grenzüberschreitenden Regio­
nalfonds im Zusammenwirken mit 
den Nachbarstaaten anstreben. Die 
Maßnahmen des Landes werden mit 
denen des europäischen Regional­
fonds koordiniert. 

(240) Die CDU wird ihre bisherigen 
Initiativen für eine grenzüberschrei­
tende Bildungspolitik fortsetzen . 

Sie hält an ihrer seit Jahren vertre­
tenen Forderung zur Gründung einer 
europäischen Universität und wis­
senschaftlicher europäischer Institu­
te im Dreieck der Städte Lüttich, 
Maastricht, Aachen fest. 

(241) Die CDU setzt sich unvermin­
dert für die Aufrechterhaltung und 
Stärkung des deutsch-französischen 
Jugendwerkes ein. Sie unterstützt 
bilaterale Vereinbarungen mit ande­
ren europäischen Staaten über ju­
gendpolitische Zusammenarbeit. In 
diesem Rahmen will die CDU in 
Nordrhein-Westfalen vor allem auch 
die deutsch-belgisch-niederländische 
Zusammenarbeit verstärken . Sie wird 
sich um die Errichtung eines ge­
meinsamen Jugendwerkes bemühen, 
in dem die Zusammenarbeit von 
freien und behördlichen Trägern der 
Jugendarbeit institutionell gesichert 
werden muß. Europa wird auch in 
der Zukunft in enger und freund­
schaftlicher Verbindung mit den 
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USA Freiheit und Demokratie durch 
gemeinsame Anstrengungen im 

Appell an die Wähler 

(242) Dieses Arbeitsprogramm der 
CDU in Nordrhein-Westfalen ist In 
seinen Zielen und Vorhaben auf die 
Lebensbedürfnisse der Bürger des 
Landes abgestellt. Seine Verwirkli­
chung muß sich an der f inanziellen 
Leistungskraft des Landes orientie­
ren. 

Mit diesem Programm setzt die CDU 
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Rahmen des westlichen Bündn isses 
sichern . 

ihre in Land und Gemeinde betrie­
bene Politik der konstruktiven Ver­
antwortung , der sachlichen Nüch­
ternheit und der finanziellen Soli­
dität konsequent und wirksam fort . 

Mit diesem Programm tritt die CDU 
vor die Bürger des Landes und bit­
tet um ihr Vertrauen . 
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